
ACHTUNG!!

PDF mit jopoption CleverprintingPress wegschreiben.

Im Anschluss in Acrobat Professional auf
Eigenschaften ->Ansicht beim Öffnen  
Seitenlayout auf Einzelseiten und  
Vergrößerung auf Fenstergröße stellen.
Strg + s (speichern)

Thomas Englert
Dipl.-Kaufmann, Steuerberater

Fachberater int. Steuerrecht  

Christina Lamm 

Steuerberaterin 

Schäftner, Englert, Lamm | Poststraße 3 | 97877 Wertheim Schäftner, Englert, Lamm 

Partnerschaftsgesellschaft mbB 

Steuerberatungsgesellschaft 

Poststraße 3 

97877 Wertheim 

Telefon: (09342)9287-0 

Telefax: (09342)9287-40 

Mail: kontakt@steuerberater-sel.de 

www.steuerberater-sel.de 

Sitz der Gesellschaft: Wertheim 

Partnerschaftsregister PR 570003 

Registergericht: Mannheim 

Es schreibt Ihnen: 

Claudia Wassum 

Telefon: (0 93 42) 92 87-12 

Fax: (0 93 42) 92 87-40 

c.wassum@steuerberater-sel.de

Datum: 10.02.2020 

Spezialgebiete 

Unternehmer-Beratung 

Unternehmensnachfolge 

Krisenmanagement 

Sanierungsberatung 

Qualifikationen 

Fachberater für Sanierung und 

Insolvenzverwaltung (DStV e.V.) 

Zertifizierter  betrieblicher 

Bonitätsanalyst (TWI/FH)  

 

cw/90000/292478 

 

Sachzuwendungen i.R.d. 44€ Freigrenze ab 01.01.2020 

müssen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. 

1. Geldleistungen stellen ab 2020 keine Sachbezüge dar:

 Geld

 Zweckgebundene Geldleistungen (Erhöhung des Lohnes mit der Auflage, diesen

Betrag zum Tanken zu verwenden)

 Nachträgliche Kostenerstattungen (Tankbeleg wird dem Arbeitgeber vorgelegt

und dieser Betrag dem Arbeitnehmer erstattet)

 Geldsurrogate (z.B. Aufladekarten)

Fazit: Steuer- und Sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn 

2. Was sind Sachbezüge ab 2020?

 Gutscheine und Geldkarten die ausschließlich zum Bezug von Waren oder

Dienstleistungen berechtigen.

o Limitierte Netze: Hierunter fallen Gutscheinkarten von Einkaufsläden,
Einzelhandelsketten oder regionale City-Cards.

o Limitierte Produktpalette: Hierunter fallen z.B. Tankkarten ("Alles, was
das Auto bewegt"), Gutscheinkarten für einen Buchladen, Beauty- oder
Fitnesskarten sowie Kinokarten.

o Instrumente zu steuerlichen und sozialen Zwecken: Hierzu gehören z.B.
Essensgutscheine sowie Aufmerksamkeiten bei einem besonderen per-
sönlichen Ereignis des Arbeitnehmers.

Fazit: Steuer- und Sozialversicherungsfreier Arbeitslohn 

Von der Finanzverwaltung wurde noch nicht zu allen Zweifelsfragen und unklaren An-

wendungsfällen Stellung genommen. Dies soll innerhalb der nächsten Monate erfolgen. 

In der Anlage finden Sie ein Beispiel, wie ein Tankgutschein aussehen sollte. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.   

Freundliche Grüße 

Ihr Kanzleiteam 

Schäftner, Englert, Lamm 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Steuerberatungsgesellschaft 
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